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Der Landrat 
 

Vergabe-Nr.  
 

30.ZVS.8/60/60/2025 (L) 
Brücken-Ersatzneubau mit Straßenanschlüssen K 2213 in Tröglitz 

 
Information über eine Bieteranfrage und deren Beantwortung 

Vom 24.11.2025 
 
9. Frage: 
Unter "Anlage 5.2_TWPL" sind die Honorarangebote für besondere Leistungen der 
Tragwerksplanung anzubieten. 
In Bezug zur LPH 5 sind dabei Werkstattzeichnungen zu verpreisen. 
Diese Leistung wird klassisch über den Nachunternehmer den AN-Bau im Zuge seines 
Herstellungsprozesses erstellt und nicht durch den eigentlichen Planer. Ein Verpreisen 
zum jetzigen Zeitpunkt ist auch dahingehend nicht kalkulierbar, da weder 
Konstruktionsart noch Ausstattung der Brücke feststehen.  
Wir bitten daher um Prüfung bezüglich Abfrage dieser Leistung und aus unserer Sicht 
Enfall, weil nicht kalkulierbar. 
Vielleicht haben Sie hier als besondere Leistung Stahlbauübersichtsplan oder 
Fertigteilplan gemeint. Diesen könnte man grob im jetzigen Honorarangebot als 
besondere Leistung bepreisen. 
 
 
9. Antwort: 
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurden verschiedene 
Überbaukonstruktionsarten untersucht. Spannbetonvarianten wurden wegen 
Ausführung- bzw. Kostengründen ausgeschlossen, Traggerüste sind im Lichtraumprofil 
nicht möglich, erhöhter Einbau und Überbauabsenkung bei diesen Randbedingungen 
sind unwirtschaftlich. Obenliegende Tragwerke wurden ebenfalls aus Kostengründen 
ausgeschlossen. 
 
Stahlverbundkonstruktionen ergeben sich als Vorzugsvariante. Hierbei sind 
detailliertere Darstellungen und Angaben als beim „normalen“ Bauwerksplan 
notwendig. Daher die Besondere Leistung. U.E. für Fachplaner selbsterklärend. 
 


